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                    Wenn Sie Fragen zur Bearbeitung Ihrer „Topf Secret“-Anfrage haben:

	hier finden Sie häufige Fragen & Antworten
	lesen Sie das Rechtsgutachten der Kanzlei Geulen & Klinger und einen Vermerk
	fragen Sie in unserem Forum nach
	kontaktieren Sie uns direkt


Hier finden Sie aktuelle Blog-Artikel zum Thema „Topf Secret“.

Die hier ggf. einsehbaren Hygiene-Kontrollergebnisse beschreiben die zum Zeitpunkt der Antragsstellung zuletzt festgestellten Befunde zum Zeitpunkt des jeweils genannten Datums. Über den Hygiene-Zustand des jeweiligen Betriebs zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Informationen vor. Bitte beachten Sie, dass „Topf Secret“ eine privat betriebene Kampagne und keine amtliche Plattform ist.

                    
                        Diese Anfrage wurde im Rahmen unserer Kampagne „Topf Secret“ gestellt.
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                      Stadt Augsburg 8 Aria Venbenpchare

Stadt Augsburg, 86143 Augsburg Dienstgebäude . Fuggerstr. 12 a
Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen 86150 Augsburg
; Zimmer

Ansprechpartner(in)
Telefon 0821 /324 - 39
E-Mail lebensmittelueberwachung@augsburg.de
Telefax 0821 / 3 24 - 3902
Ihre Zeichen
Unsere Zeichen 720-3255/12
Datum 19.12.2018

Unsere Zeichen und Datum bei Antwort bitte angeben
Hinweise zur E-Mail-Nutzung unter
http://www.augsburg.de/elektronische-kommunikation/ -

Betriebskontrolle - Mängelbericht

Betrieb: "Lemon", Zollernstr. 44, 86154 Augsburg Oberhausen
(Verpflegungsdienst Bringdienst)
Die Risikobeurteilung nach der AVV Rahmen-Überwachung (AVV
RÜb) ergibt folgende Risikokategorie: VI

Kontrolldatum: 18.12.2018

Sehr geehrte
am 18.12.2018 wurde in 0.g. Betrieb eine Kontrolle durchgeführt.
Hierbei wurden folgende Mängel festgestellt:

1. linke Seite Lagerraum/Eingangsbereich
In unmittelbarer Nähe von unverpackten, leicht verderblichen Lebensmitteln wurden mikro-
biologisch problematische Produkte gelagert. Eine nachteilige Beeinflus-
sung/Kontamination der leicht verderblichen Lebensmittel war nicht auszuschließen.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

2. linke Seite Lagerraum/Eingangsbereich
Das Personal rauchte in Räumlichkeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wurde.
Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes war ein Aschenbecher mit drei Zigaretten.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

3. Küche
Der Abfallbehälter war nicht verschließbar. Der Abfallbehälter war nicht verschlossen.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. VI Nr. 2 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-

telhygiene
Feste Servicezeiten: Telefonzentrale: (0821) 3 24 - 0 == 5 Bankverbindungen:
Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr Internet: www.augsburg.de alle Linien Stadtsparkasse Augsburg
Mo -Mi 13.30 - 15.00 Uhr E-Mail: stadt@augsburg.de Haltestelle Königsplatzz IBAN: DE35 7205 0000 0000 0400 06
Do 13.30 — 17.00 Uhr BIC: AUGSDE77XXX

Individuelle Servicezeiten
nach Terminvereinbarung
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                      Küche
Ein Stipproller war mit alten schwarzen Produktrückständen in den Kanntenbereichen ver-
unreinigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. V Nr. 1 a / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

Küche
Der Spender für Flüssigseife am Handwaschbecken war leer.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittel-
hygiene

Küche
Es wurde ein Lecksuchspray über einer Truhe mit vorbereiteten Lebensmitteln gelagert.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 8 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

Küche m
Der Pizzaofen war insbesondere im Griffbereich verunreinigt. Die Klappen waren mit alten
Produktrückständen verkrustet.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 i. V. m. Kap. II Nr. EIN eRMAnung (EG) Nr.
852/2004 über Lebensmittelhygiene

Küche
Zwischen dem Waschbecken für die Bedarfsgegenstände und der Waschvorrichtung für.
Lebensmittel fehlt ein Spritzschutz zur Verhinderung einer Kontamination der Lebensmittel.
Es wurden in beiden Doppelspülbecken Lebensmittel (Schüssel mit Hähnchenteilen) sowie
schmutzige Bedarfsgegenstände (Wok, Schüsseln) gereinigt. In der Küche befanden sich
zwei Doppelspülbecken.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. II Nr. 2 und 3; Anh. Il Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr.
852/2004 über Lebensmittelhygiene

Küche
Es wurden Lebensmittel Reis in einem Wertstoffsack/Abfallsack gelagert und dieser war in
einer Abfalltonne eingestülpt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 2 i. V. m. Kap. X Nr. 1 / Verordnung ee Nr.
852/2004 über Lebensmittelhygiene nr

10. Gang zu den Toiletten

Der Dosenöffner war verunreinigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. V Nr. 1a / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

11. Gang zu den Toiletten

Im Gang zu den Personaltoiletten wurden Bedarfsgegenstände, die mit Lebensmittel in Be-
rührung kommen, aufbewahrt bzw. gelagert. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Keime
im weiteren Arbeitsprozess auf Lebensmittel übertragen und diese kontaminieren können.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

12. Gang zu den Toiletten

Im Gang vor den Personaltoiletten wurden Lebensmittel gelagert und Reis gekocht.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene
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14.

15.

16.

IF:

18.

18.

20.

21;

Herren Personaltoilette.
Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum Händewaschen und zum hygienischen Hände-
trocknen (z. B. Flüssigseife und Einmalpapierhandtücher in Spendern).
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. | Nr. 4 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittel-
hygiene

Herren Personaltoilette
Für das Personal (20 Personen) stand keine ausreichende Umkleidemöglichkeit zur Verfü-
gung.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 9 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmnittel-
hygiene

Herren Personaltoilette
Für die Lagerung der Schutzkleidung fehlte eine hygienische Aufbewahrungsmöglichkeit.(z.
B. Schränke, Spinde) -
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. VIII Nr. 1 i. V. m. Kap. I Nr. 9 / Verordnung (EG) Nr.
‚852/2004 über Lebensmittelhygiene

Herren Personaltoilette
Obwohl mit Lebensmitteln umgegangen wurde, war die angrenzende Toilette unmittelbar
zugänglich, ein entlüftbarer Vorraum fehlte.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Üsbensmitiek
hygiene

Damen Personaltoilette
Für das Personal stand keine ausreichende Umkleidemöglichkeit zur Verfügung.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 9 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittel-
hygiene

Damen Personaltoilette
Für die Lagerung der Schutzkleidung fehlte eine hygienische Aufbewahrungsmöglichkeit.(z.
B. Schränke, Spinde)
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. VIII Nr. 1 i. V. m. Kap. I Nr. 9 / Verordnung (EG) Nr.
852/2004 über Lebensmittelhygiene

Gang zu den ehem. Kühlräumen
Der Wandanstrich löste sich bei Bohrungen ab.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. II Nr. 1b / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

Gang zu den ehem. Kühlräumen
Einige Elektroinstallationen (Lichtschalter, Steckdosen, Kabel und/oder Leitungen) waren
verunreinigt. Der Kabelkanal war nicht verschlossen.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. II Nr. 1 b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

großer Lagerraum mit Kühlräumen und ehm. Theke
Der Raum war nicht so gestaltet/konzeptioniert, dass eine Trennung zwischen reinen und
unreinen Bereichen möglich war und Kontaminationen zwischen und während den Arbeits-
gängen vermieden wurden.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. Il Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittel-
hygiene
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                      22. großer Lagerraum mit Kühlräumen und ehm. Theke
In unmittelbarer Nähe von unverpackten, leicht verderblichen Lebensmitteln wurden mikro-
biologisch problematische Produkte gelagert. Eine nachteilige Beeinflus-
sung/Kontamination der leicht verderblichen Lebensmittel war nicht auszuschließen.
Ein Reiskocher stand auf der Theke neben Kisten mit Werkzeugen und anderen verunrei-
nigten Gegenständen.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmiit-
telhygiene

23. linke Seite Lagerraum/Eingangsbereich
Der Raum war nicht so gestaltet/konzeptioniert, dass eine Trennung zwischen reinen und
unreinen Bereichen möglich war und Kontaminationen zwischen und während den Arbeits-
gängen vermieden wurden.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittel-
hygiene

24. großer Kühlraum
Verschiedene Dosen waren beschädigt (angeschmort, rau) und somit nicht mehr für die m
Lagerung von Lebensmitteln geeignet.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. V Nr. 1b / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

25. großer Kühlraum
In unmittelbarer Nähe von unverpackten, leicht verderblichen Lebensmitteln wurden mikro-
biologisch problematische Produkte gelagert. Eine nachteilige Beeinflus-
sung/Kontamination der leicht verderblichen Lebensmittel war nicht auszuschließen. Ge-
müsekisten und -kartons wurden direkt neben gekochten vorbereiteten Lebensmitteln gela-
gert.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

26. kleiner Kühlraum
In unmittelbarer Nähe von unverpackten, leicht verderblichen Lebensmitteln wurden mikro-
biologisch problematische Produkte gelagert. Eine nachteilige Beeinflus-
sung/Kontamination der leicht verderblichen Lebensmittel war nicht auszuschließen. Ge-
müsekisten und -kartons wurden direkt neben gekochten vorbereiteten Lebensmitteln gela-.
gert.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene ®

27. Sushivorbereitungsbereich / Eingangsbereich
Es wurden Lebensmittel mit einem Gehalt an Farbstoff ohne die Angabe "mit Farbstoff" in
den Verkehr gebracht.
$ 9 Abs. 1 Nr. 1 / Zusatzstoff-Zulassungsverordnung

28. Sushivorbereitungsbereich / Eingangsbereich
Es wurden Lebensmittel (u. a. Fischrogen) mit einem Gehalt an Geschmacksverstärker oh-
ne die Angabe "mit Geschmacksverstärker" in den Verkehr gebracht. .
$ 9 Abs. 1 Nr. 4 / Zusatzstoff-Zulassungsverordnung

29. Sushivorbereitungsbereich / Eingangsbereich
Es wurden Lebensmittel (Masago Japanische Roggenzubereitung) mit einem Gehalt eines
Lebensmittelfarbstoffes (GelborangeS(E 110), Chinolingelb(E 104), Azorubin(E122), Allura-
rotAC(E129), Tartrazin(E102), oder CochenillerotA(E124)) ohne die Angabe "Kann Aktivität
und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen" angeboten.
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                      Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Anh. V / Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstof-
fe

30. Betrieb allgemein
Es wurden Lebensmittel im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt und nicht
zur Selbstbedienung angeboten, ohne das glutenhaltige Getreide, welches Allergien und
Unverträglichkeiten auslöst, namentlich anzugeben.
8 2 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 / Vorläufige Lebensmittel-informations-Ergänzungsverordnung
Art. 9 Abs. 1 cc i. V. m. Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbrau-
cher über Lebensmittel i.V.m. LMIDV

31. Sushivorbereitungsbereich / Eingangsbereich
Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum hygienischen Händetrocknen (z. B. Einmalpa-
pierhandtücher im Spender).
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 / Verordnung (EG) Nr. BSREOR Aber Lebensmittel.
hygiene

32. Sushivorbereitungsbereich / Eingangsbereich
Es wurde frischer Fisch bei einer zu warmen Temperatur (Sollwert: nicht mehr als +2° C
oder unter schmelzendem Eis) gelagert und für die Sushi-Zubereitung vorgesehen. Die
Messung mit einem Infrarötthermometer von Lachs ergab eine Temperatur von + 7°C.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 5 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

33. großer Lagerraum mit Kühlräumen und ehm. Theke
Für die Lagerung der Schutzkleidung fehlte eine hygienische Aufbewahrungsmöglichkeit.(z.
B. Schränke, Spinde).
Mitten im Raum vor den Verpackungsmatterialien stand ein Kleiderständer mit Privatwinter-
jacken.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. VIII Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmit-
telhygiene

Sie sind dafür verantwortlich, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem Ihnen unter-
stehenden Unternehmen eingehalten werden. Die bezeichneten Verstöße können mit Geldbuße
geahndet und/oder deren Beseitigung mittels Verwaltungszwang durchgesetzt werden. Um derartige
Verfahren zu vermeiden, raten wir, die bezeichneten Mängel unverzüglich und nachhaltig zu beseiti-
gen.

Eine Nachkontrolle ist vorgesehen, für die Kontrollen anfallenden Kosten werden mit gesondertem
Kostenbescheid eingehoben.

Mit freundlichen Grüßen
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